
Begiaubigte Fotokoo{e

zu Berlin

Urkundenrolle Nr
end

am 20.12.2017

Vor dem unterzeichneten Notar

Ja 2017780

Verhandelt

Dr. Sebastian Schütz

in '!0963 Be¡1in o Bernburger Straße 32

der sích auf Ersuchen nach Brandenburgische Straße 86/87, 10713 Berlin, begab,

erschien heute

der G rundsti¡cksauktionator, þlen Matthias Knake,
geb. am 02.09.1976,
geschäftsansässig Brandenburgische Stra ße 86 187, 1 07 1 3 Berlin,
- dem Notar von Person bekannt -.

Auf Befragung erklärte der Erschienene, dass keine Vorbefassung des amtierenden
Notars gemäß S 3 Abs. (1) Zitfer 7 BeurkG gegeben ist.



Der Erschienene handelt sowohl im eigenen Namen als öffentlich bestellter und vereidigter Grundstilcksve.rsteigerer - nachstehend ,,leitender

Auktionator,,genannt - ars aucÏ'ln seinär Eigenschaft als alleinvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des S 181 BGB befreiter

Vorstand der

Auktionshaus Karhausen AG,
Brandenburgische Straße 86/87, 10713 Berlin,

nachfolgend,Âuktionshaus" -.

Für die durch das Auktiònshaus durchzuführenden Versteigerungen von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gelten folgende

Verstel gerungsbedingun gen :

1) Jeder Einlieferer, der ein Grundstück oder grundstücksgleiches Recht (Erbbaurecht, wohnungseigentum, Teileigentum.usry.).- nachste'

hend ,,objekt', genannt - aem Àuktionshaus iur Versteigãrung anvertraut, istverpflichtet, das Verkaufsangebot bis zum Ablauf der mit dem

Auktionshaus vere¡noãrtãn Èrist aufrechtzuerhalten. oelr Einli-eferer ist verpflichtet, das objekt nichl neu zu vermieten oder neuen Nutzêm

zu überlassen bzw. Mietverhältnisse zu kündigen oder einer Aufhebung zuzustimmen'

2) Bei den zur Verste¡g"ru;g gãl"ng.nden obje[ten isimit oem Einlieferãr ein Mindestoebol (Limit) vereinbart, mit dessen Aufruf die verstei'

gerung des Objekte-s úõtñi -oüeit 
gemaó Ziffer 5) kein höheresschriftliches Gebot in der Auktion mitgeteilt wird.

3) óas R-uttionsnäus ueñãri sic-tr uãi, diã aetrage, um ãie ein neues Gebot das vorherige Gebot mindestens übersteigen muss (steigerungs-
' spanne) bei jedem OU¡ãf<ì vón Fali zu Fail feãtzusetzen. Sie kann, auch während der Auktion verändert werden.

4) Jedes abgegebene @bl! bleibt solange w¡rrsam, b¡s ein troherás Gebot eines anderen Bieters abgegeben wird. Falls mehrere Bieter ein

gleich hohes Gebot abgeben, gilt nur das Gebot, oãs uer Rutt¡onator zuerst zur Kenntnis genommèn hat. Bei etwaigen Zweifeln oder un'

klarheiten über die o"lti,lg äi.Ë. öã¡otes entscne¡ããrder Rurt¡onator nach seinem Ermesien, ob und an wen er den Zuschlag erteilt'

5) Das Auktionshau" xrnn äü"n u*ñ"i sfu¡lbg +$@ von abwesenden Bietern zulassen. Mit Abgabe eines schriftlichen Gebotès wer-

den diese v"ot"¡gerunäiËãj¡nõùüéeñC"inõ"scrriãiixt anerkannt. Durch die Abgabe eines schriftlichen Gebotes bevgllmëc¡gqt der,-Bie'

ter den leitenden Auktionator und die Mitarbe¡ter Aes ÁJlrtionshauses unter Befreiung von den Beschränkungen des S 181 BGB zur Mittei'

tung des cebotes ,rð;;'É;tógã"nãr'r" oé. zr""t iãéèr. Die in dem Gebot erteiite vollmacht kann bis zu ihrer Ausübung in der Aukti-

on durch schriftliche Êrgd;s éËñüber dem Rukt¡onihaus widenufen werden. Der Ersteher verpflichtet sich, das notarielle verste.ige-

rungsprotokoll unveaüglich, spätestens jedocn innàrrráru von vier wochen ab Zuschlag in notariell beglaubigter Form zu. bestätioen,. \1h
fruchflosem Abtaur ¿¡eöiFl¡õi i.ro"t Eiñlieferer beráCntigt, unter Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen vom Vertrag zurückzu'

treten. Der amtierende Notar ¡st vom Ersteher un*¡Alnuñiótt beauftragt, die Rücknahme entgegenzunehmen. Weder der leitende Auktio'

nator noch die Mitarbeiter des Auktionshauses haften ftir den lnhalt der im Namen des Erstehers abgegebenen Erklårungen, bzw. die Er'

teilung der Genehmigungserklärung bzw. Vollmachtsbeståtigung'
6) Das Auktionshaus kann auch !€l@d$!g@!g irl"ss"ti füid¡e die vorstehenden Bestimmungen in Ziffer 5 entsprecherd gelten. Das

Auktionshaus t¡uern¡mmt te¡ne-lãttuñgTr das ã,standekommen von Telefonverbindungen bei telefonischen Bietungsaufträgen'

7) Jeder bei oer nuxt¡on ànwãsánde Bieier ist bei Zuschlag vcrpflichtet, eine Bietungssicherheit zu leisten, die 10 v. H' des Meistgebotes'

mindestens ¡eaocn c'iôõb,-ùåtrãgt. Êì4"ñ"i, o¡e xe¡nãñ deuitschen Êirmen- bzw. wohnsitz haben, müssen doppelte Bietungssicherheit

leisten, wenn oas lr¡eËtgJoiìniõr€ 2.000 liegt, istes in voller Höhe zu leisten. Die Bietungssicherheit kann durch Bazahlung in Euro,

durch scheck eines der inländischen Versicherungs- und Finanzdienstleistungsaufsicht unterliegenden Kred¡tinst¡tuts oderVersicherungs-

unternehmens oa., j,ir"'Å'Jårãñ¡g" Ú¡ilåi.rrô ior ort (online-banking) gele¡stet werden. Die Bietungssicherheit wird auf das Meistgebot

angerechnet. Das Auktionshaus iann einen Bieier úei naihgewieseneiBõnität von der Leistung der Bietungssicherheit ganz oder teilwei-

se befreien. Diese Befreiung erfolgt schriftlich'
Ein Zuschlag rann uom tã¡tãnden-Auktionator zurückgezogen werden, wenn der Bieter auf Verlangen keine Bietunossichllrhe¡t leistel.

wird das Meistgebot n¡cnt in voller H6he oezahlt unã-oãivertr"g 
"us 

diesem Grunde nicht durchgeführt, so dient die Bietungssicherheit

vorrangig oer eegleici;uiô åui Cõrrt"l"-Ànsprucr,è àej Auktionõhauses sow¡e der Begleichung dèr mit Beurkundung entstândenen-Ge-

bühren und xosten uno nãchrangig dei Befrie'oiguné ãwaiger schadenersalzansprüche des Einlieferers. soweit die Bietungssicherheit.auf

einem Notaranderrontó trinierleg-tîst, kann s¡e ñui ñrit 2uümmung des.EinlieJerers und des AuKionshauses zurückgezahlt werden. ohne

übereinstimmenoe wãisünö-¡si"¿Li-ú.r*únaunoe Ñotar berechtijt, jederzeit die Zahlung auf das Meistgebot beim zuständigen Amtsge'

richt zu hinterlegen.
g) Jeder Zuschlao erfolgt im altersbedinsten Zlgtand und, sowe¡t nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart wird, wie es sleht und liegt'

d. h. unter AusschtuËaã¡ãñ;;õ;¡ãñ;ñmõñte nãzügticn sach- und Vermögensschäden des Erstehers wegen.sachmängeln des

Grundstückes und der Gebãude und gegeueneniais-mltvËr$e¡gerter beweglichei sachen. Hlervon ausgenommen sind Ansprüche auf

schadenersatz aus dér ùãirétrung dejtð¡ens, oei korpers odãr der Gesuñdheit, wenn der Einlieferer die Pflichtverletzung zu-v-ertreten

hat und sonst¡g" scr,áà"n-, J¡"ã,Ì è¡n.r vorsat/icnen oåer grou fahrläs-sigen michtverletzung des Einlieferers beruhen. Einer Pflichtver-

letzung des Einlieferers stánt a¡e seines gesetzlicñãn vãttretËr" oder Erfüli-ungsgehilfen gleich. Ftir mitversteigerte bewegliche sachen gilt

dieser Haftungsausschluss entsprechend.
soweit der Einlieferer dem Auktionshaus Angaben und Zusicherungen über das objekt und seine tatsächlichen und wirtschaftlichen Ver-

hältnisse gemacht n"t, g"liånìieìJiugun"tãn 0"" lünrtis"n rr"teti"o, Er kann Reóhte daraus nur unmittelbar gegen den Einlieferer gel-

tènd.machen.
Für die Versteigerung von tmmobitien des Bundes. der Bund?sländer. dP:rer Behörden/lFtitutigngn/Elo:enbetr¡eb9. 9e-r qeutllFn Bqnn

A9unddennachs15AktGmitdiesen6"."¡chelmmobiliensind
grundsätzlich nicht versichert. Der Ersteher ttat selusiìdi é¡ne ausreichende Versicherung ab Übergabestichtag zu sorgen. Es besteht kei-

ne Räumungsverpflichtung des Bundes ¡zw. oeig;a;nt"n g"r,or¿ur,/lnstitut¡onen/unternehmen, die auch kèine Haftung für schädliche

Bodenveränderrng"i iË."". õ 2 nor.ã-eBãá"ns"rïe ,náloo"r Altlasten i.s. g 2 Abs.5 BBodenschG übernehmen. Eine Kostenbeteiligung

im Rahmen oer nusöleic-ns'pn¡crrt-nact' S z¿ å'e-oãänscnê iit ar"ge""ñlossgn-.-S91v9it !e1 -By¡d.bzw. {e genannten Behörden/

lnst¡tutionen/unt"rn"ññiãn årJ Àtteigentumðr odei verursacher unmittelbar gemäß $$ 4 Abs. 6, 24 BBodenschG in Anspruch genommen

werden, sind sie uon.' Ëot"t". unllg6. se¡nen Rectrisnacffiotgem freizusteÍen, denen der Ersteher diesen Haftungsausschluss weiter zu

geben hat.
g) Das Auktionshaus haftet dem Einlieferer und dem Ersteher für eine den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Vorbereitung und

Durchführung oer veisìãigerung. s-o;àitori nuxtionsiaus sich auf Angabeñ un-d unterlagen des Eþentümers/Einlieferers oder Dr¡tter wie

etwa Behörden oo", înã.Ìrér-rËago oi"ntii"n.r e"hnéritätá, stehen-sie n_ur für die zutreffende übermittlung, nicht aber für die.objektive

Rì;h¡il;ñ';il.'iriïorig"n wird jede Haftung des-Ãulit¡on.Àãú""r - auch für die Beratung in Bewertungsfragen oder für Ansprüche und

Rechte bezüglich sach- und Vermögensscnaoen weõen sachmängeln.am.objekt - ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind.Ansprü-

che auf schaden"r""ì, "* ¿"iváilËtrrng oes l-euãñs, des Körpers oder der êesundheit, wenn das Auktionshaus die Pflichtverletzung zu

vertreten hat und soritiç s"¡,aaun, ã¡eäur 
"¡néiuóiråø¡rt"n 

oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Genannten beruhen' Einer

pfliòhwerletzung Oer Cãñãnnten steht die ihres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich.

10) Die Angaben, die zu den angebotenen o¡iekteígeîãåhì *gd".n, stehen bis zurn-fuschlag unter dem Vorbehalt der Überprüfung und

nachträglichen Richtigstellung. Die Angaben zu n¡Ìèteñ und Betriebskosten können sich zwlschen Redaktionsschluss des Katalogs und

dem Aufruf aes ou¡eitsinlËi Ãrr,tion""o*i" ¿"m áL-¡iprnr.t ãer wirtschaftlichen Übergabe von Nutzen und Lasten ändern, sei es durch

zw¡schenzeitlichen Leerstand oder Neuvermietung' -r- ^^t-^g11) õi;-üËfs&-ãã, õoj"n". (Lasten- una Nutzeñt¡bergang) erfolgt.- soweit,im Einzelfall keine abweichenden Vereinbarungên getroffen

werden - an dem Monatsersten, der auf o¡e n¡ntãr¡ãér-ng/ählrnõ ¿es Meistgebotes folgt. Der Einlieferer verpflichtet sich., 
-das. 

Eigentum

an dem objekr fre¡ vón lástãn ¡n À¡1 tt uno ¡il zuiLãñraiãñ, .*i"it die.übemahme im Versteigerungsprotokoll nicht ausdrücklich veroin-

bart ist. Er uoernimrñi'Àìi-üî"iéå1"'årär' "li" 
riuìi unJ-arénttich-rechtlichen Verkehrssicheruñgspflichten hinsichtlich des objektes und

stellt den Einl¡eferer ¡nsowe¡t von diesen Verpflichtungen frei'

Ëüiõ,'äÅ"'ú'nåié"o""tichtag noch n¡crrt auger;hi;ie Ántiegerbeiträge,. Kommunalabgaben sowie Erschließungskost€n, die sich auf

Erschließungsmaßnahmen bis zum Tag der ¡urtion uã¿erlen,-sind vom Einlieferer zu trágen' Erschließunoskosten für Maßnahmen, die

nach dem Tag der Auktion durchgeführt wer¿"n, ìiägio-ärËrsiån-ei. so*"it der Einlieferer schon Leistungen-für Erschließungskosten bzw'

laufende Lasten für Zeiträume erbracht nat, a¡e naci ããr jã*éilig.n Stichtag liegen, ist der Ersteher zur Erstattung verpflichtet' Die Ab-



13)

12)

14)

1s)

16.1)

16.2)

16.3)

19)

rechnung erfolgt zw¡schen den Beteiligten direkt. Dies gilt auch für etwaige vorhandene Vorr¿ite an Heizöl oder sonstigen Brennstoffen, die

zwischen Einlieferer und Ersteher abzurechnen sind.
Das !þisltggÞg! ist (unter Abzug einer etwa vorher geleisteten Bietungssicherheit) direkt an den Einlieferer zu bezahlen oder bei Vorliegen

einesleÏGþrechendèn Sicherungsinteresses durch Zahlung auf ein Anderkonto des amtierenden Notars zu hinterleoen und zwar - sow€it

nicht ein davon abweichender Fälligkeitstermin vereinbart wurde - innerhalb eines Monats ab Versteigerungsterm¡n. Die Hinterlegung des

Meistgebotes ist auch vertragsgemäß, wenn seine Auszahlung lediglich unter der.Auflage einer m¡t grundbuchlichen Mitteln zu erfüllenden

Treuhändauflage steht. Die Bestellung solcher Grundschulden kann nur durch Erklärung zu Protokoll des amtierenden Notars abgegeben

werden. Bis zui vollständigen Zahlung des Meistgebotes kann die Grundschuld nur der Finanzierung des Meistgebotes dienen. Bei Hinter-

legung des Meistgebotes erfolgt die Auszahlunq des Meistgebotes, wenn die ranggerechte Eintragung einer Vormerkung zu$rnsten.des
gËteñers erfolgt lst und die erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, mit Ausnahme der steuerlichen Unbedenklich-

keitsbescheinig-ung als Nachweis bezahlter Grundenverbsteuer,'vorliegen und sämtliche Unterlagen zur vertragsgemäßen Lastenfreistel'

lung vorliegenlvo-n der Eintragung der Vormerkung kann abgesehen werden, wenn der Ersteher darauf als Zahlungs- bzw. Auszahlungs-

bedingung verz¡chtet.
Bei AüsüËung einer Be¡as!U.ruSye!!@b!, die der Einlieferer dem Auktionator für den Erwerber in der Regel erteilt, dürfen Treuhandaufla'
gen der finan-zierenOe¡ tCed¡tinsiitute zur Auszahlung des Meistgebotes vom Treuhandkonto nur von objektbezogenen Grundbucheintra'

lungen abhängig gemacht werden. Der Einlieferer ist damit einverstanden, dass vom Treuhandkonto eventuelle Lasten des Grundbuches

abgelöst werden.
lm-Falle der Abwicklung der Kaufpreiszahlung über ein Notaranderkonto stehen die Hirlterlequnqszinsen dem Einlieferer zu.

Jeder Ersteher ist verpflichtet, sich sofort zu Protokoll des amtierenden Notars der sofortigen ?wanqsvollstrechunq wegen des gesamten

Betrages des Meistgebotes nebst Vezugszinsen gegenüber dem Einlieferer und wegen der Courtage gegenüber dem Auktionshaus zu

untenverfen und deñ amtierenden Notar unwidenuliCh anzuweisen, dem Einlieferer, bzw. dem Auktionshaus eine vollstreckbare Ausferti'
gung des Versteiqerunosprotokolls zu erteilen. Sofern der Ersteher nicht mehr anwesend ist, hat er diese Erklärung unverzüglich vor.ei'

ñenilr,¡otarìacfzuno¡en. ge¡ Zanlungsfristüberschreitung, vorstehende Ziffer 12), ist der Ersteher verpflichtet, an den Einlieferer, bzw' das

Auktionshaus Vezugszinsen gemaß g 288 BGB i.V.m. $ 247 BGB ab dem Zahlungstermin gemäß vorstehender Ziller 12) zu zahlen' Die

Geltendmachung eines weitergehenden Vezugsschadens ist dadurch nicht ausgeschlossen.
Sofern der anwèsende Ersteher die Beurkundung gemäß Zrffer 14) n¡cht am Auktionstag beim amtierenden Notar vomimmt und unter-

zeichnet, ist der leitende Auktionator berechtigt, den Zuschlag zurückzunehmen. Der amtierende Notar ist vom Ersteher unwidenuflich be-

auftragt, diese Erklärung entgegenzunehmen.
Der Einlieferer tråigt folgende Kostenl Die Kosten für die Tilgung und Löschung nicht übernommener Grundbuchbelastungen sowie etwai'
ge Mehrkosten dei Kaufpreisverwahrung auf e¡nem Notaranderkonto, soweit sie durch Auszahlungen in mehr als einem Betrag entstehen'

óer den Vertrag vollziehende Notar istberechtigt, die anfallenden Gerichtskosten für die Löschung der vom Ersteher nicht zu überneh'
menden Belastungen, soweit diese nicht direkt vom Einlieferer gezahlt sind, vom Notaranderkonto zu entnehmen.

Der Ersteher trägt folgende Kosten:
a) die anteilige Courtaqe (Aufgeld) des Auktionshauses, jeweils vom Meistgebot.

Diese beträgt für Objekte
- bis zu einem Meistgebot von 9.999 € 17 ,85 % incl. ges' MWSI.
- bei einem Meistgebot von 10.000 € bis 29.999 € 11,90 o/o, incl. ges' MWSI.
- bei einem Meistgebot von 30.000 € bis 59.999 € 9,52 %, incl' ges. MWSI.
- bei einem Meistgebot ab 60.000 € 7 ,'14 o/o, incl. ges. MWSI.
Die Courtage ist verdient, fällig und zahlbar mit dem Zuschlag, unabhängig von der weiteren Vertragsentwictlung. Ein Rückforde-

rungsanspruch ist ausgeschloslen, es sei denn, eine für die Wirksamkeit des Vertrages öffentlich+echtliche Genehmigung wird be-

standskräftig verweigert.
b) Gebühren der notariellen Prolokollierung der Versteigerung (Zuschlag), der Auflassung, einer eventuell erforderlichen ldentitätserklä-

rung und des Vollzuges, einschließlich der bei Notar und Bank entstehenden Kosten der Kaufpreishinterlegung, soweit sie nicht nach

ZifÍer 16.1 vom Einliêferer zu tragen sind.
c) Kosten der grundbuchlichen Eintragungen und der Löschung der Eigentumsübertragungsvormerkung, Gebühren der Behörden,

Grunderwerbsteuer und sonstiger etwa erforderlicher Zuslimmungen,
d) Kosten einer vom Ersteher veranlassten Grenzfeststellung eines ganzheitlich veräußerten Flurstückes.
Die unveaügliche Zahlung dieser Kosten ist Hauptleistungspflicht.
Sofern von einem Kaufinteressenten oder Ersteher Kopien vorliegender Gutachten zu den Auktionsobjekten angefordert werden, kann das

Aukt¡onshaus dafür jeweils € 1 5 zuzüglich Mehrwertsteuer berechnen'
Die Kosten der Einholung von Vollmachtbeståtigungen und Genehmigungserklårungen von nicht persönlich erschienenen Einlieferern und

Erwerbern hägt der jeweils Vertretene.
Die vom Einlieferer zu zahlende Courtage wird mit dem Auktionshaus individuell vereinbart.
Es wird darauf h¡ngewiesen, dass die Umschreibuno des Eigentums im Grundbuch von der Vorlage des Negativzeugnisses gem. $ 28

Abs. 1 BauGB über das Nichtbestehen oder die Nichtausübung eines Vorkaufsrechts der Gemeinde nach dem Baugesetzbuch, einer
eventuell notwendigen saniefungsrechtlichen Genehmigung, die auch für Finanzierungsgrundschulden erforderlich ist, und ggf. anderer

behördlicher Genehmigungen abhängt sow¡e der steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung, bei landwirtschaftlich genutáen Flåichen

ferner von der Genehmigung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz. Für die neuen Bundeslånder ist u. U. die Genehmigung nach der

Grundstücksverkehrsordnung erforderlich. Für die Erteilung vorstehender Genehmigungen haftet kein Auktionsbeteiligter, wenn sie ord'
nungsgemåß beantragt worden s¡nd.
Bei Veräußeruno von Teilflächen steht das Leistungsbestimmungsrecht dem Einlieferer zu, der dieses Recht nach billigem Ermessen
gem¿iß 5 SIS geg auszuüben hat. Es bedarf zur Auszahlung des Meistgebotes vom Notaranderkonto und zur Eigentumsumschreibung
des kataltermäßigen und grundbuchmäßigen Vollzuges der Teilung. Soweit ein gesetzliches/vertragliches Vorkaufsrecht ausgeübt wird,

sind der Einlieferer als auch der Ersteher zum Rücktritt von dem Vertrag berechtigt. Wechselseitige Ansprüche bei Ausübung des Vor-

kaufsrechts sind ausgeschlossen.
Für die grundbuchliche @þ[þ¡g des Zuschlages gelten - soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist - folgende Regelungen:
a) Der Antrag auf Eintragung einer Eigentumsübertragungsvormerkung kann durch den amtierenden Notar beim Grundbuchamt erst ge-

stellt werden, wenn - falls erforderlich - notwendige Vertragsgenehmigungen vorliegen und der Ersteher die Löschung dieser Vormer-
kung in grundbuchlicher Form unwiderrufbar für den Fall des Rücktritts des Einlieferers wegen Zahlungsvezuges des Erstehers bew¡l-

ligt hat.
b) Wird ein Objekt von mehreren Personen eingeliefert, haften diese dem Auktionshaus und dem Ersteher gegenüber als Gesamt-

schuldner.
c) Wird ein Objekt von mehreren Personen erste¡gert, haften diese dem Auktionshaus und dem Einlieferer gegenüber als Gesamt-

schuldner.
d) Der Vollzug des Versteigerungsprotokolls setá regelmäßig die Bezahlung des Notarkostenvorschusses voraus.
e) Die Eigentumsiibertragungsvormerkung ist nur m¡t Zustimmung des leitenden Auktionators abtretbar.
f) Der Antrag auf Eioentumsumschreibuno soll nicht gestellt werden, bevor der volle Betrag des Meistgebotes direkt bezahlt oder aus-

zahlungsreif hinterlegt ist.
g) Der Ersteher beantragt die Löschung der zu seinen Gunsten eing€tragenen Eigentumsübertragungsvormerkung gelegentlich der Ei-

genlumsumschreibung, soweit zwischenzeitl¡ch keine seine Rechte beeinträchtigenden Eintragungen erfolgt oder beantragt sind.

h) Einlieferer und Ersteher vezichten auf ihre eigenen Antragsrechte beim Grundbuchamt und überlassen es dem amtierenden Notar.

i) Die Vorlage von Vollmachtbestätigungen und Vertretungsnachweisen in der Form des S 29 GBO ist Hauptleistungspflicht.
Der Auktionshaus Karhausen AG steht das Hausrecht zu. Es kann Personen, die den Ablauf der Auktion behindem, von der Teilnahme
ausschließen.
Ger¡chtsstand: Amtsgericht Charlottenburg bzw. Landgericht Berlin.
Diese Versteigerungsbedingungen gelten entsprechend auch für den Nachverkauf.

Berlin, 20.12.2017

17)
18)

20)

21)
22)

Matthias Knake, öffentlich bestellter und vereidigter Grundstücksversteigerer



Das vorsteheride Protokoll wurde dem Erschienenen von dem Notar vorgelesen, von dem

hrscntenenen genehmigt und von ihm und dem Notar eigenhändig, wie folgt, unterschrieben:

,/*<z

(LS.)

Hiermit beglaubige ich, der Notar, die Übereinstîmmung der vorstehenden Fotokopie mit

der in meinem amtlÍchen Gewahrsam verbleibenden Urschrift.

Berlin, den 10.01.2018
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